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V

Ein Blick zurück zu den Anfängen

Die Vorauflage dieses Lehrbuchs brachte erstmals ein Vorwort. Anlass war ein zufällig
aufgefundenes Foto des österreichischen Rechtsprofessors Eugen Ehrlich (1862–
1922), das die Darstellung des gegenwärtigen Standes der Rechtssoziologie mit einem
kurzen Rückblick beginnen liess. Womit beschäftigt sich die Rechtssoziologie und
weshalb entstand sie erst verhältnismäßig spät, um die Wende zum 20. Jahrhundert,
und zwar im östlichsten Winkel der Donaumonarchie, am Ende der damaligen zivili-
sierten Welt?

Die Rechtssoziologie als juristisches Grundlagenfach neben Rechtsgeschichte, Rechts-
philosophie, Rechtstheorie, Rechtspsychologie, Rechtsethnologie u. a. beschäftigt sich
mit der Interdependenz (mit der wechselseitigen Abhängigkeit) von Recht und Gesell-
schaft (dazu unten Rz. 1–4). Inwiefern – so fragt sie – ist das Recht das Ergebnis gesell-
schaftlicher Prozesse, entstanden und zu erklären aus gesellschaftlichen Machtverhält-
nissen (genetische Rechtssoziologie) und umgekehrt: auf welche Weise gestaltet das
Recht das Sozialleben, verändert oder unterstützt gesellschaftliche Machtverhältnisse
und wirkt als Regulator gesellschaftlichen Handelns (operationale Rechtssoziologie)?
Auch wenn eine lange Reihe von Autoren einzelne Aspekte aus diesem Themenbe-
reich schon vor Ehrlich behandelt hat und daher als Vorläufer, teils auch als Begründer
der Rechtssoziologie bezeichnet werden (u. a. Montesquieu, Karl Marx, Henry Sum-
ner Maine, Emile Durkheim), ist es erst Ehrlichs kurz vor Beginn des 1. Weltkriegs,
nämlich 1913, im Verlag Duncker & Humblot erschienene „Grundlegung der Sozio-
logie des Rechts“ gewesen, die eine umfassende soziologische Rechtstheorie geboten
hat. Als Bezeichnung für den Forschungsgegenstand, für das Recht als Ergebnis und
zugleich als Regulator gesellschaftlichen Handelns prägte Ehrlich den Begriff „leben-
des Recht“, der inzwischen um die ganze Welt gegangen ist (living law, diritto vivente
etc.), wenn auch heute zumeist in einem anderen Begriffsverständnis (Rz. 44, 49). Ge-
genbegriff zum lebenden Recht ist das geltende Recht, das law in books im Gegensatz
zum law in action.

Ehrlich war von 1896 bis 1919, d. h. während der für sein Lebenswerk entscheiden-
den Jahre, Professor für Römisches Recht an der deutschsprachigen Franz-Josephs-
Universität in Czernowitz, der damaligen Landeshauptstadt des Herzogtums Buko-
wina, welches zum Staatsverband der Österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte.
Geltendes Recht war dort das Recht der k.u.k. Monarchie, d. h. österreichisches
Recht. Das Leben in der Bukowina lief jedoch weitgehend in anderen Bahnen ab. Ehr-
lich schrieb dazu:

„Es leben im Herzogtum Bukowina gegenwärtig, zum Teile sogar noch immer ganz
friedlich nebeneinander, neun Volksstämme: Armenier, Deutsche, Juden, Rumänen,
Russen (Lipowaner), Ruthenen, Slowaken (die oft zu den Polen gezählt werden), Un-
garn, Zigeuner. Ein Jurist der hergebrachten Richtung würde zweifellos behaupten,
alle diese Völker hätten nur ein einziges, und zwar genau dasselbe, das in ganz Öster-
reich geltende österreichische Recht. Und doch könnte ihn schon ein flüchtiger Blick
davon überzeugen, dass jeder dieser Stämme in allen Rechtsverhältnissen des täglichen
Lebens ganz andere Rechtsregel beobachtet .. . Ich habe mich entschlossen, das le-
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bende Recht der neun Volksstämme der Bukowina in meinem Seminar für lebendes
Recht zu erheben.“1

Über die Arbeiten in diesem Seminar, das im WS 1909/1910 begann und bereits im
Herbst 1914 mit dem Einmarsch der russischen Truppen in Czernowitz sein Ende
fand, hat Ehrlich mehrfach berichtet, doch das meiste ging verloren. Nach dem Ende
des 1. Weltkrieges wurde die Bukowina dem Großrumänischen Königreich eingeglie-
dert, nach dem 2.Weltkrieg wurde dieNordbukowinamit der Provinzhauptstadt Czer-
nowitz der Ukrainischen SSR zugeschlagen. Die Kriegsereignisse und die grundlegen-
den politischen Umwälzungen ließen vieles von den persönlichen Lebensumständen
und Arbeitsergebnissen Ehrlichs untergehen oder erst nach mühsamen Recherchen in
Bruchteilen wieder auffinden. Den letzten Stand meiner Nachforschungen habe ich in
meinem Beitrag in der Festschrift ElmarWadle (2008, S. 901–915) zusammengestellt.
Weder die Universitätsbehörden noch das kleine Eugen-Ehrlich-Institut der jetzigen
ukrainischen Jurij-Fedkowicz-Universität in Czernowitz besitzen originale Unterlagen,
geschweige denn ein Foto von Ehrlich. Das Institut hat einÖlgemälde nach demProfil-
Foto anfertigen lassen, dasHugo Sinzheimer in der Emigration im Jahre 1938 in seinem
Sammelband „Jüdische Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft“ (S. 238), wieder-
gegeben hat und das so stark retuschiert ist, daß individuelleGesichtszüge nicht erkenn-
bar sind.

Das von mir in Japan aufgefundene Foto, das ich der 2. Auflage meiner Ehrlich-Mo-
nographie2 vorangestellt habe, ist ebenfalls sehr undeutlich. Nunmehr aber, nach stets
erneuerten Bemühungen während meiner Aufenthalte in Wien, in Czernowitz und in
Bukarest in einem Zeitraum von über 40 Jahren kam es zu einem Zufallsfund. Die ru-
mänische Universität Cluj-Klausenburg hatte mich eingeladen, um dort meinen drit-
ten Sammelband von Ehrlichs Arbeiten vorzustellen, der insbesondere bisher im deut-
schen Sprachraum unbekannte, nur auf rumänisch vorliegende Aufsätze aus seinen
letzten Lebensjahren enthält.3 Bei dieser Gelegenheit führte man mich auf einer Stadt-
besichtigung in ein kleines Privatmuseum, das dem Leben undWerk eines berühmten
Spezialisten für rumänische Sprache und Literatur, des Siebenbürger Rumänen Sextil
Pucariu (1877–1948) gewidmet ist. Bei der Besichtigung des Museums stellte sich he-
raus, dass Pucariu nach Promotion in Leipzig und Habilitation in Wien im Jahre 1907
von Wien nach Czernowitz berufen wurde. Erst gegen Ende des 1. Weltkrieges (nach
Verwirklichung von Großrumänien) ging Pucariu in seine Heimat Siebenbürgen zu-
rück und übernahm eine Professur an der Universität Cluj-Klausenburg.4 Im Zimmer
des Museumsdirektors hängt ein großes Gruppenfoto von der Feier des Amtsantritts
von Pucariu in Czernowitz im Jahre 1907. Da Eugen Ehrlich im akademischen Jahr
1906/07 Rektor der Universität Czernowitz war, ist er hier in der ersten Reihe Mitte
platziert und auf dem Foto handschriftlich als „Ehrlich“ gekennzeichnet. „Im Ausse-
hen (schrieb mir eine Professorengattin, die ihn in ihrer Jugend gekannt hat) erinnerte
er etwas an Lord Byron, worauf er sehr stolz war. Er war schlank, hatte ausgeprägte

1 Das lebende Recht der Völker der Bukowina (1912), in Ehrlich: Recht und Leben, 1967, S. 43.
2 Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, 2. A. 1986, vergleiche dort S. 24 N62.
3 Eugen Ehrlich: Politische Schriften, 2007.
4 Über P. siehe Alma Mater Francisco Josephina. Die deutschsprachige Nationalitäten-Universität in
Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875, hg. von Rudolf Wagner, München
1975, S. 185f.
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Züge und eine hohe Stirne“5. Auf diesem Bild ist Ehrlich 45 Jahre alt. Die wichtigsten
seiner rechtssoziologischen Schriften lagen demnach noch vor ihm.

Im Folgenden stelle ich dem Gruppenfoto einen Ausschnitt mit dem Portrait von Ehr-
lich voran, das ich mit einer eigenhändigen Unterschrift aus seiner Korrespondenz ver-
sehen habe.

Zürich, im Juli 2014 Manfred Rehbinder

5 M. Rehbinder (Fn. 2), S. 16.
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Eugen Ehrlich als Rektor der Universität Czernowitz im Jahre 1907
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